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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §35 Abs1;

ASVG §357 Abs1;

AVG §9;

Rechtssatz

Tre8en die für die Dienstgeberquali;kation entscheidenden Umstände in bezug auf ein und dasselbe

Beschäftigungsverhältnis auf mehrere Personen zu, so ist jeder von ihnen Dienstgeber mit den dem

sozialversicherungsrechtlichen Dienstgeber nach dem ASVG auferlegten Verp@ichtungen und eingeräumten

Berechtigungen. Daß solche Personen Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechtes sind, ändert daran

nichts, weil dieser Gesellschaft nach dem Zivilrecht, das insofern zufolge § 9 AVG iVm § 357 Abs 1 ASVG mangels einer

Sonderregelung im ASVG auch für diesen Rechtsbereich gilt, keine Rechtspersönlichkeit zukommt und sie daher nicht

als Zuordnungssubjekt der Rechte und P@ichten des sozialversicherungsrechtlichen Dienstgebers quali;ziert werden

kann.

Schlagworte

Handlungsfähigkeit Prozeßfähigkeit juristische Person Personengesellschaft des Handelsrechts Zivilrecht
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